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1 Inhaltliche Gestaltung 
 der Abschlussprüfung

1.1 Einleitung, Struktur der Abschlussprüfungen

1.2 Allgemeine Grundsätze für die Aufgabenstellung

1.3 Allgemeine Grundsätze für die Leistungsbeurteilung

1.4 Abschlussarbeit

1.5 Klausurprüfungen

1.6. Mündliche Kompensationsprüfung

1.7 Mündliche Prüfungen

1.8 Organisatorisches
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1.1 Einleitung – Struktur der Abschlussprüfung

Nachstehende Erläuterungen sollen dazu dienen, im Sinne von Transparenz und Vergleichbarkeit, die in 
QIBB / HTL Q-SYS als Qualitätskriterien festgeschrieben sind (Qualitätsziel 5.2 HTL Q-Matrix), bei den 
Abschlussprüfungen

→ eine rechtskonforme Durchführung zu garantieren,
→ eine österreichweit einheitliche Vorgangsweise zu erleichtern und
→ auftretende Sonderfälle exemplarisch zu beleuchten
→ Umsetzungsrichtlinien: Im Sinne der Unterscheidbarkeit von Gesetzes- und Verordnungstex-
ten und deren Erläuterungen einerseits und konkreten Umsetzungsrichtlinien andererseits 
werden letztere durch blaue Schrift gekennzeichnet.

1.2 Allgemeine Grundsätze 
 für die Aufgabenstellung
Die allgemeinen Grundsätze der Aufgabenstellungen bei abschließenden Prüfungen sind in § 37 Abs. 2 
und 3 SchUG und § 14 und § 22 Abs. 1 PrO verankert (Gesetzestext siehe Heft 1).
Bei der Gestaltung der Prüfungsaufgaben ist besonders darauf zu achten, dass der Prüfungskandi-
dat / die Prüfungskandidatin bei der Lösung der Aufgaben

→ Kenntnis des Prüfungsgebietes,
→ Einsicht in die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie
→ Eigenständigkeit im Denken und in der Anwendung des Lehrstoffes nachweisen und
→ sein / ihr Wissen und Können auf neuartige Aufgaben anwenden kann. 

Die Aufgabenstellung hat jedenfalls
→ von einem konkreten, situativen Ansatz auszugehen,
→ einen eindeutigen Arbeitsauftrag zu enthalten und
→ dem Prinzip der Kompetenzorientierung zu entsprechen.

Die Aufgabenstellung muss weiters ermöglichen
→ Reproduktions- und Transferleistungen
→ Reflexion über die Problemlösung

1.3 Allgemeine Grundsätze 
 für die Leistungsbeurteilung
Grundlage für ein nachvollziehbares und transparentes Prüfungsgeschehen ist eine entsprechend den 
in Abschnitt 1.2 beschriebenen Kriterien entwickelte Aufgabenstellung, die es dem Kandidaten / der 
Kandidatin erlaubt, in der Bearbeitung der Abschlussarbeit, der Klausurarbeiten und in den Prüfungsge-
sprächen alle Anforderungen entsprechend den Definitionen der einzelnen Beurteilungsstufen (Noten) 
in der LBVO unter Beweis stellen zu können.
Bezüglich der Leistungsbeurteilung wird auf die Bestimmungen von § 18 Abs. 2 bis 4 und 6 SchUG – 
Leistungsbeurteilung – und insbesondere auf § 38 SchUG – Beurteilung der Leistungen bei der 
Prüfung  – hingewiesen.

Abschlussarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

Klausurprüfungen

 Deutsch
Schwerpunkt-

kolloquium

Fachklausur Fachkolloquium

Wirtschaftsrechtlich-
betriebstechnisches

Kolloquium

Mündliche 
Prüfungen

nicht standardisierte Prüfung

nach Wahl des Kandidaten / der Kandidatin

Abschlussarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

nicht standardisierte Prüfung

Fachklausur

Klausurprüfung

Schwerpunkt-
kolloquium

Fachkolloquium

Kolloquium zu
Betriebstechnik und
Mitarbeiterführung

Mündliche 
Prüfungen

nach Wahl des Kandidaten / der Kandidatin

Abschlussarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

Klausurprüfungen

 Deutsch
Schwerpunkt-

kolloquium

Fachklausur Fachkolloquium

Wirtschaftsrechtlich-
betriebstechnisches

Kolloquium

Mündliche 
Prüfungen

nicht standardisierte Prüfung

nach Wahl des Kandidaten / der Kandidatin

Abschlussarbeit  
einschließlich
Präsentation 
und Diskussion 

nicht standardisierte Prüfung

Fachklausur

Klausurprüfung

Schwerpunkt-
kolloquium

Fachkolloquium

Kolloquium zu
Betriebstechnik und
Mitarbeiterführung

Mündliche 
Prüfungen

nach Wahl des Kandidaten / der Kandidatin
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Die Beurteilung der Leistungen des Kandidaten / der Kandidatin der Erstellung der Abschlussarbeit, bei 
den einzelnen Teilprüfungen der Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung ist auf Grund eines be-
gründeten Antrages des Prüfers / der Prüferin bzw. der Prüfer / innen von der jeweiligen Prüfungskom-
mission festzusetzen. Die Gesamtbeurteilung der Abschlussprüfung wird durch den Vorsitzenden / die 
Vorsitzende festgesetzt.

Beurteilungsstufen
Anforderung nach Maßangabe des Lehrplanes:

→  Als »wesentliche Bereiche« werden im Sinne der Lehrplangeneration 2016 die jeweiligen Bereiche der 
einzelnen Unterrichtsgegenstände verstanden.
Die Beurteilungsanträge werden im Rahmen der Beurteilungskonferenzen (»Konferenz zur Abschlussar-
beit«, »Klausurkonferenz«, »Schlusskonferenz«) diskutiert und von den stimmberechtigten Mitgliedern 
der Prüfungskommission (§ 35 SchUG) beschlossen.
Jede Prüfungskommission besteht neben dem / der nicht stimmberechtigten Vorsitzenden aus drei 
stimmberechtigten Mitgliedern. Eine Stimmenthaltung ist nicht möglich. Bei mündlichen Prüfungen 
haben der Prüfer / die Prüferin und der Beisitzer / die Beisitzerin (bzw. im Falle zweier Prüfer / innen 
diese) gemeinsam eine Stimme.

→ Es müssen nachvollziehbare Beurteilungsanträge und ein transparentes Beurteilungsschema 
(Abschlussarbeit, nicht standardisierte Klausurprüfung) vorliegen. Der Beurteilungsantrag besteht 
aus einer Einzelnote, welche im Sinne der Nachvollziehbarkeit der Leistungsbeurteilung schriftlich zu 
begründen ist. (Erläuterung der Stärken und Schwächen in den überprüften Kompetenzen).

Anwendung des Lehrstoffes
Durchführung der Aufgaben

Eigenständigkeit
Anwendung von Wissen und 
Können auf neuartige Aufgaben

 REPRODUZIEREN

TRANSFERIEREN

Anwendung des Lehrstoffes
Durchführung der Aufgaben

wesentliche Bereiche 

überwiegend
nicht erfüllt

überwiegend
erfüllt

 

zur Gänze
 erfüllt

darüber 
hinausgehend 

erfüllt
 

weit darüber 
hinausgehend 

erfüllt

Ansätze zur 
Eigenständigkeit

deutliche
Eigenständigkeit

 bei Anleitung
Anwendung auf 

neuartige Aufgaben

 selbstständige 
Anwendung auf 

neuartige Aufgaben

2 15 34

Anforderung nach Maßgabe des Lehrplanes:

BEURTEILUNGSSTUFEN

& &
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1.4   Abschlussarbeit
1.4.1  Charakterisierung
Die Abschlussarbeit ist im Rahmen der Abschlussprüfung an den Fachschulen, Meister- und Werk-
meisterschulen sowie Bauhandwerkerschulen die abschließende Arbeit gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 SchUG. 
Diese ist selbstständig und außerhalb der Unterrichtszeit zu erstellen und mit einer Präsentation und 
Diskussion abzuschließen.
Als Prüfungsgebiet der Abschlussprüfung hat die Aufgabenstellung und die Beurteilung einer Ab-
schlussarbeit im Sinne der §§ 52 und 58 SchOG den Ansprüchen zu genügen, wie sie an Berufe im tech-
nischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Bereich gestellt werden. Deshalb soll die Abschlussarbeit 
im Bereich der technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Fachschulen neben schriftlichen ins-
besondere auch praktische und/oder grafische Teile beinhalten.
Das mit der Abschlussprüfung einer technischen Fachschule nachgewiesene Qualifikationsniveau ist 
gemäß dem Bundesgesetz über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz), BGBl. Nr 
14 vom 21. März 2016, dem NQR-Niveau IV zugeordnet. Dieses entspricht auch dem EQR-Niveau IV 
gemäß der EMPFEHLUNG DES RATES vom 22. Mai 2017 über den Europäischen Qualifikations-
rahmen für lebenslanges Lernen [...] (2017/C 189/03).
Die Deskriptoren zur Beschreibung der Lernergebnisse für das EQR- bzw. NQR-Niveau IV sind in der 
folgenden Tabelle angeführt (Quelle: NQR-Gesetz - Anhang 1).

Die Abschlussarbeit hat von einer Aufgabenstellung auszugehen, deren Bearbeitung umfassende prak-
tische Fertigkeiten und grundlegende theoretische Kenntnisse am Stand der Technik erfordert.
In der Abschlussarbeit haben die Verfasser/innen nachzuweisen, dass sie geeignete Methoden und 
Verfahren anwenden und gegebenenfalls unter den Aspekten der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
Produkte herstellen können. Die schriftlichen und grafischen Teile der Abschlussarbeit haben den 
Regeln der technischen Dokumentation (technische Berichte, Zeichnungen und Pläne, Programme, 
Funktionsbeschreibungen etc.) zu entsprechen. Die Verfasser/innen haben darüber hinaus nachzuwei-
sen, dass sie die Abschlussarbeit präsentieren und in der Diskussion erläutern können.

1.4.2  Durchführung
Die Abschlussarbeit ist im § 34 SchUG verankert. Sie wird in der Abschlussklasse von den Schülern/
Schülerinnen außerhalb der Unterrichtszeit erstellt. Ergebnisse aus dem Unterricht können mit einbe-
zogen werden und sind als solche entsprechend auszuweisen.

NQR-Niveau Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenz 

Niveau IV

Zur Erreichung 
von Niveau IV
erforderliche Lern-
ergebnisse

breites Spektrum 
an Theorie- und 
Faktenwissen in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich

eine Reihe kogniti-
ver und praktischer 
Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, 
um Lösungen für 
spezielle Probleme 
in einem Arbeits- 
oder Lernbereich zu 
finden   

Selbstständiges 
Tätigwerden inner-
halb der Handlungs-
parameter von 
Arbeits- oder Lern-
kontexten, die in 
der Regel bekannt 
sind, sich jedoch 
ändern können
Beaufsichtigung 
der Routinearbeit 
anderer Personen, 
wobei eine gewisse 
Verantwortung 
für die Bewertung 
und Verbesserung 
der Arbeits- oder 
Lernaktivitäten 
übernommen wird



11

Eine Abschlussarbeit versteht sich als abschließender Leistungsnachweis des gesamten Ausbildungswe-
ges an einer mittleren technischen, gewerblichen bzw. kunstgewerblichen Lehranstalt.
Sie soll dem Schüler/der Schülerin Gelegenheit zur Umsetzung und Vertiefung der in der Ausbildungs-
zeit erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse an Hand von praxisbezogenen Aufgabenstellungen mit 
industriespezifischem oder gewerblichem Charakter geben.

→ Die Durchführung der Abschlussarbeit in Kooperation mit einem außerschulischen Partner (wie z.B.: 
Industrie- und Gewerbeunternehmen, Vereine etc.) hat sich bisher bewährt und ist durch die Schule zu 
unterstützen, wenn die Durchführbarkeit gewährleistet ist.

Eine Abschlussarbeit wird in der Regel als Teamarbeit durchgeführt, wobei die Richtgröße für die 
Gruppe 2 bis 5 Personen beträgt. Die Aufgabenstellungen der einzelnen Teammitglieder sollen einem 
gemeinsamen Projekt zugeordnet werden. Wenn die Aufgabenstellung auch die Fertigung von Produk-
ten durch den Prüfungskandidaten / die Prüfungskandidatin beinhaltet, dann ist eine Lehrperson des 
fachpraktischen Unterrichtsbereiches als zweiter Prüfer / zweite Prüferin zu bestellen.

→ Die Ausfertigung der Abschlussarbeit erfolgt in Form einer Darstellung des Gesamtprojekts zusammen 
mit den individuellen Anteilen der einzelnen Schüler/innen.

Jedem Kandidaten/Jeder Kandidatin der Gruppe wird ein Lehrer/eine Lehrerin als verantwortlicher 
Betreuer/verantwortliche Betreuerin (das ist der Prüfer/die Prüferin für das Prüfungsgebiet 
»Abschlussarbeit«) zugeordnet. Erforderlichenfalls können einem Kandidaten/einer Kandidatin höchs-
tens zwei Betreuer/innen zugeordnet werden.

→ Abschlussarbeiten, deren Resultate seitens des Kooperationspartners der Geheimhaltung unterliegen, 
dürfen nur dann genehmigt werden, wenn sichergestellt ist, dass die gesamte Abschlussarbeit im Sinne 
einer nachvollziehbaren und transparenten Leistungsbeurteilung der Prüfungskommission vollständig 
zur Einsichtnahme vorliegt. An der Schule ist das Belegexemplar dieser Abschlussarbeit gegebenenfalls 
als gesperrt zu kennzeichnen (z.B. durch eine Banderole und gesonderte Ablage).

1.4.3  Didaktische Konsequenzen
Die erfolgreiche Durchführung von Abschlussarbeiten erfordert eine Kultur des Miteinanders und 
wechselseitigen Unterstützens. Besonders wichtig erscheint die bei der Durchführung zu erwartende 
Inanspruchnahme von Betreuern/Betreuerinnen sowie die Verwendung von Raumressourcen und 
Maschinen vor der Einreichung zu kommunizieren und einvernehmlich festzulegen.
Im Bereich der Persönlichkeitsbildung werden als Ergänzung und Vertiefung zu den allgemeinen 
Bildungszielen die Schulung der Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und die 
Stärkung des Selbstbewusstseins in den Mittelpunkt gestellt.
Kommunikationskompetenz – insbesondere auch Präsentation und Diskussion – sind im 
Verlauf der Ausbildung kontinuierlich zu entwickeln. Für den situationsadäquaten Einsatz von 
Sprache – insbesondere der Unterrichtssprache – und deren Weiterentwicklung in Wort und Schrift sind 
alle Lehrpersonen verantwortlich.

1.4.4  Termine 
Das Thema der Abschlussarbeit und die konkreten Aufgabenstellungen für die Schüler/innen des jeweili-
gen Teams sind spätestens in den ersten drei Wochen der Abschlussklasse durch den Prüfer/die Prüferin 
im Einvernehmen mit den Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen festzulegen und der Schulbehörde 
zur Genehmigung vorzulegen. Schon bei der Einreichung der Themenstellung müssen sämtliche Fragen 
hinsichtlich des Projektablaufs und der Betreuung, insbesondere auch die Inanspruchnahme schulischer 
Einrichtungen im Rahmen der Erstellung der Abschlussarbeit (z.B.: Maschinen, Geräte, Räume) geklärt sein.

→  Für das Genehmigungsverfahren und die Dokumentation der Abschlussarbeiten sowie für die Plagiats-
prüfung steht eine zentrale elektronische Plattform zur Verfügung.

Die erstmalige Abgabe des schriftlichen Teils der Abschlussarbeit in digitaler und zweifach ausge druckter 
Form einschließlich der Ergebnisse praktischer und/oder grafischer Arbeiten hat bis spätestens vier Wo-
chen (bei Fachschulen mit Betriebspraktikum spätestens zwei Wochen) vor Beginn der  Klausurprüfung 
zu erfolgen. Der konkrete Termin für die Präsentation und Diskussion der Abschlussarbeit wird durch die 
zuständige Schulbehörde festgelegt.
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1.4.5  Formulierung der Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung hat einen praxisadäquaten Arbeitsauftrag zu beinhalten, der den Lehrstoff der 
fachpraktischen und fachtheoretischen Pflichtgegenstände der jeweiligen Fachrichtung bzw. des jewei-
ligen Ausbildungsschwerpunktes umfasst

→ Die Aufgabenstellungen sollen möglichst gegenstandsübergreifend erfolgen, um beim Schüler / bei 
der Schülerin ein hohes Maß an Umsetzungskompetenz für die Berufspraxis zu erreichen. 
Es muss gewährleistet sein, dass relevante Kompetenzen aus dem angestrebten Berufsfeld eingesetzt 
und vertieft werden. Die Themenwahl hat sich dabei möglichst am realen Bedarf der Wirtschaft und 
Gesellschaft zu orientieren. 

Bei der Entwicklung der Aufgabenstellung sind fachliche Aspekte sowie Aspekte der konkreten Umset-
zungsmöglichkeit zu berücksichtigen.

→ Pro Schüler/in soll der zeitliche Aufwand außerhalb der Unterrichtszeit etwa 80 bis 100 Stunden 
 betragen, um den für die Zulassung zur Abschlussprüfung erforderlichen positiven Abschluss der 
 letzten Klasse nicht zu gefährden. Abschlussarbeiten mit außerschulischen Kooperationspartnern sind 
das primäre Ziel, werden aber nicht immer realisierbar sein. Bei rein schulinternen Abschlussarbeiten 
sind solche mit schulischer Wertschöpfung anzustreben.

1.4.6  Verpflichtende Bestandteile

Die Abschlussarbeit muss hinsichtlich der Formvorschriften den Regeln einer technischen Dokumenta-
tion entsprechen. Dies erfordert die Nennung aller verwendeten Quellen, wodurch das Bewusstsein für 
das geistige Eigentum anderer geschärft werden soll.

Gliederung: 
→ Titelseite (Schule, Schulform – allenfalls inklusive Ausbildungsschwerpunkt, 
 Titel der Abschlussarbeit, Verfasser/in, Betreuer/in, Projektpartner, Datum) (siehe Abschnitt 4)
→ eidesstattliche Erklärung über die Eigenständigkeit der Arbeit (siehe Abschnitt 4)
→ Kurzfassung in Deutsch (siehe Abschnitt 4)
→ Kurzfassung in Englisch (»Abstract«) (siehe Abschnitt 4)
→ Inhaltsverzeichnis 
→ Einleitung
→ Zielsetzung und Aufgabenstellung des Gesamtprojekts
→ individuelle Zielsetzung und Aufgabenstellung mit Terminplan der einzelnen Teammitglieder 
→ Bearbeitung der Aufgabenstellung (technische Beschreibungen, Berechnungen)
→ Ergebnisse
→ Quellen- / Literaturverzeichnis (siehe Abschnitt 3)
→ Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Abkürzungen
→ Begleitprotokoll gemäß § 9 Abs. 2 PrO
→ Anhang 
→ Konstruktionszeichnungen, Versuchsberichte, betriebswirtschaftliche Kalkulationen etc.
→ Projektdokumentation (Besprechungsprotokolle etc.)

Bei der Zusammenstellung der schriftlichen Ausfertigung der Abschlussarbeit ist darauf zu achten, dass 
einerseits die von den Kandidaten/Kandidatinnen jeweils bearbeiteten Teile diesen eindeutig zugeord-
net werden können und andererseits deren Einbindung in das Gesamtprojekt klar zum Ausdruck kommt.
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1.4.7 Projektablauf und Betreuung 
Als erste Arbeit ist nachweislich ein ausführlicher Projektplan zu erstellen. Ausgehend von der Aufga-
benstellung muss dieser eine klare Definition der Projektziele und -aufgaben der einzelnen Teammit-
glieder beinhalten. Der zeitliche Aufwand für die Projektumsetzung ist möglichst realistisch abzuschät-
zen, die Meilensteine und Termine sind in einem Terminplan festzulegen. Ebenso hat der Projektplan 
möglichst genaue Angaben hinsichtlich der benötigten und zur Verfügung stehenden Ressourcen wie 
etwa Raum, Personal, Maschinen und Geräte, Hard- und Software, Budget, Arbeitsmaterialien etc. zu 
enthalten.
Die genaue Führung eines Projekttagebuches (Begleitprotokoll) durch die Schüler/innen ist unab-
dingbar. Eine ausführliche Projektdokumentation, die das Projekt in allen Phasen und Ergebnissen be-
schreibt, ist ein wesentliches Element der Abschlussarbeit.
Die Betreuer/innen (Prüfer/innen) haben die Schüler/innen während des gesamten Projektablaufes 
kontinuierlich zu betreuen, um unmittelbares Reagieren auf unvorhergesehen auftretende Probleme 
jeglicher Art – vor allem auf Verzug gegenüber dem vorgesehenen Projektplan – zu ermöglichen.

→ Regelmäßige Besprechungen, um den Projektfortschritt zu überprüfen und zu dokumentieren 
(Betreuungsprotokoll), sind unabdingbar. 

Die Betreuung umfasst insbesondere 
→ Beobachtung des Arbeitsfortschrittes 
→ Aufbau, Struktur und Schwerpunktsetzung der Arbeit 
→ Arbeitsmethodik 
→ Selbstorganisation 
→ Zeitplan und organisatorische Belange, insbesondere die Abstimmung mit den fachpraktischen 
 Bereichen (z. B. Werkstätte, Werkstättenlaboratorium) bei notwendigen Fertigungs- und 
 Montagearbeiten etc.

Auf die Selbstständigkeit der durch die Schüler/innen erbrachten Leistungen sowohl in inhaltlicher als 
auch organisatorischer Hinsicht ist besonders zu achten. Der Prüfer/Die Prüferin hat im Rahmen der 
Betreuung die für die Dokumentation der Arbeit erforderlichen Aufzeichnungen (z.B. über die regelmä-
ßigen Projektbesprechungen, Vereinbarungen etc.) zu führen.
Die Abschlussarbeit ist dem Prüfer/der Prüferin spätestens an dem durch Verordnung festgelegten Tag 
in der vorgeschriebenen Form auszuhändigen. Der Abgabezeitpunkt ist im Prüfungsprotokoll zu ver-
merken. Die der Beurteilung zu Grunde gelegte Ausfertigung der Abschlussarbeit ist zu kennzeichnen.

1.4.8  Abschlussarbeit und »lebende Fremdsprache« 
Die Schüler/innen sind rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass sie ihre Abschlussarbeit (einheitlich fest-
gelegter englischsprachiger Begriff »Final Examination Project«) im Einvernehmen mit dem Prüfer / der 
Prüferin auch in der lebenden Fremdsprache abfassen können. Im Abschlussprüfungszeugnis ist ein 
entsprechender Vermerk nur dann anzubringen (z.B.: »in englischer Sprache verfasst«) , wenn auch die 
Präsentation und Diskussion in der betreffenden Fremdsprache durchgeführt wurde.

→ Es wird empfohlen, im Rahmen der einvernehmlichen Festlegung der Themenstellung der 
Abschlussarbeit unter Einbeziehung des Fremdsprachenlehrers / der Fremdsprachenlehrerin auch über 
die Abfassung der Arbeit in einer lebenden Fremdsprache zu entscheiden.

1.4.9  Kurzfassung 
Die Kurzfassung soll die interessierte Öffentlichkeit in die Lage versetzen, die durch die Abschlussarbeit 
erzielte Leistung, insbesondere die Eigenleistung der Verfasser/innen und die damit nachgewiesenen 
Kompetenzen zu erkennen und einzuschätzen. Um diesen Zweck zu erreichen, ist eine Dreigliederung 
der Kurzfassung in die Abschnitte »Aufgabenstellung«, »Realisierung« und »Ergebnisse« vorgesehen. Im 
Folgenden werden für jeden Abschnitt typische Fragen formuliert, auf die die Kurzfassung eine Antwort 
geben soll. Die Struktur mit den typischen Fragen ist als Leitlinie zu verstehen, die auf den Großteil der 
Abschlussarbeiten angewendet werden kann. Wie die Abschlussarbeit ist auch der Text der Kurzfassung 
nicht in personalisierter Form darzustellen (keine »ICH / WIR-Sätze«). 
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Die Kurzfassung (deutsch und englisch) ist in die Abschlussarbeit einzubinden und auch elektronisch 
bereitzustellen.
1 Aufgabenstellung (Assignment of Tasks) 
Leitfragen: 
→ Welche Problemstellung liegt vor? 
→ Was ist die vorgegebene Zielsetzung? 
→ Welche Ergebnisse sollen erreicht werden?
2 Realisierung (Realisation) 
Leitfragen: 
→ Warum wurde die vorliegende Lösung gewählt? 
→ Wie wurde sie konkret umgesetzt?
→ Welche Überlegung zur Wirtschaftlichkeit des Projekts wurde angestellt? 
3 Ergebnisse (Results) 
Leitfragen: 
→ Was wurde konkret erarbeitet? 
→ Kann das Ergebnis durch eine typische Grafik, ein Diagramm bzw. ein Foto illustriert werden? 
→ Kann in die Vollversion der Abschlussarbeit Einsicht genommen werden?

1.4.10 Präsentation und Diskussion
Die Präsentation der Abschlussarbeiten durch die Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen und die 
anschließenden Diskussionen sind verbindliche Bereiche des Prüfungsgebietes »Abschlussarbeit« und 
in die Beurteilung einzubeziehen.

→ Entsprechend der Zuordnung der Aufgabenstellung der einzelnen Teammitglieder zu einem überge-
ordneten Thema sollen zu Beginn der Präsentation eine kurze Vorstellung des Gesamtprojekts und des 
Teams sowie die Aufteilung der einzelnen Arbeitsbereiche erfolgen.
 Für die Präsentation und Diskussion ist für jeden Prüfungskandidaten/jede Prüfungskandidatin eine 
Dauer von höchstens 15 Minuten vorgesehen.

→ Im Sinne der Ausgewogenheit zwischen Präsentation und Diskussion wird für den Diskussionsteil eine 
Dauer von etwa 7 bis 8 Minuten empfohlen.
Während der Präsentation darf nicht unterbrochen werden, anschließend wird die Abschlussarbeit mit 
dem Prüfer/der Prüferin bzw. den Prüfern/Prüferinnen diskutiert und durch den Prüfungskandidaten/
die Prüfungskandidatin weiter erläutert. Ein Fremdsprachenvermerk im Abschlusszeugnis ist nur dann 
anzuführen, wenn neben der schriftlichen Ausfertigung der Abschlussarbeit auch die Präsentation und 
Diskussion in der betreffenden Fremdsprache durchgeführt wurde.

→ Der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin soll dabei auch zeigen, dass er/sie nicht nur über die 
jeweils eigene Aufgabenstellung im Detail sondern auch über die Einordnung in das übergeordnete 
Thema informiert ist.
Dieser Prüfungsteil soll nachweisen, dass sich die Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen im Rah-
men der Bearbeitung der Abschlussarbeit eigenständig zusätzliche Kenntnisse angeeignet haben. Die 
Präsentation und Diskussion der Abschlussarbeit vor der Prüfungskommission ist ein beurteilungsrele-
vanter Teil des Prüfungsgebietes »Abschlussarbeit«. 

→ Zusätzliche Präsentationen der Abschlussarbeiten im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen (z.B. bei Firmen-
tagen, externen Kooperationspartnern, Institutionen, ...) sind gute Tradition und sollen beibehalten werden.

1.4.11 Beurteilung    
Bei der Beurteilung der Abschlussarbeit ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass in jedem 
Fall eine individuelle Beurteilung der Leistungen jedes einzelnen Prüfungskandidaten/jeder einzelnen 
 Prüfungskandidatin zu erfolgen hat. Die Beurteilung des Prüfungsgebietes »Abschlussarbeit« erfolgt 
nach deren Präsentation und Diskussion.

Grundlagen der Beurteilung sind:
→ die von den einzelnen Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen laufend geführten 
 Arbeitsprotokolle (Begleitprotokoll), alle Zwischenberichte 
→ der jeweils individuelle Teil der termingerecht abgegebenen Ausfertigung der Abschlussarbeit 
 einschließlich der allenfalls dazugehörenden Produkte, Werkstücke, Prototypen etc.

Hinweis:

Die Präsentation und 
Diskussion der Abschluss-
arbeit ist öffentlich, nicht 
jedoch die Beurteilungs-
konferenz.
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→ der vom Prüfer/von der Prüferin im Betreuungsprotokoll gemäß § 9 Abs. 3 PrO dokumentierte 
 individuelle Leistungsanteil der einzelnen Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen 
→ die Leistungen bei der Präsentation und Diskussion der Abschlussarbeit

Beurteilt werden folgende Aspekte: 
→ Fachkompetenz (Erfassung der Aufgabenstellung, vollständige Durchführung der Aufgaben, Erkennen  
 von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Fachgebieten, Eigenständigkeit der Lösungsansätze, …)
→ Methodenkompetenz (Wahl lösungsorientierter Ansätze)
→ Selbstkompetenz (organisatorische Fähigkeiten, Einhaltung von Terminen, Eigenmotivation, …)
→ Sprachkompetenz 
→ Dokumentation (Vollständigkeit, Sorgfalt, Gestaltung, …) 
→ Präsentation und Diskussion 
→ Gelingt es dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin, die Aufgabenstellung der 
 Abschlussarbeit innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens in ausreichendem Umfang zu behandeln?
→ Werden alle Aspekte der Aufgabenstellung behandelt?
→ Ist die inhaltlich-fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema in der erforderlichen Tiefe gegeben?
→ Kann der Prüfungskandidat / die Prüfungskandidatin seine/ihre Standpunkte 
 nachvollziehbar argumentieren? 
→ Kann der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin seine/ihre Abschlussarbeit 
 in Standardsprache straff, klar und logisch darstellen?
→ Kann der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin mit zeitgemäßen Präsentationsmitteln umgehen? 
 
 Wenn die Aufgabenstellung auch die Fertigung von Produkten durch den Prüfungskandidaten / die  
 Prüfungskandidatin beinhaltet, dann ist eine Lehrperson des fachpraktischen Unterrichtsbereiches als  
 zweiter Prüfer / zweite Prüferin zu bestellen.
 Die Beurteilung ist schriftlich zu begründen (Erläuterung der Stärken und Schwächen der Arbeit). 
 Für die Beurteilung er Abschlussarbeit ist die entsprechende Formularvorlage 
 zu verwenden (siehe Abschnitt 4).

Negative Beurteilung des Prüfungsgebietes »Abschlussarbeit«
Im Falle der negativen Beurteilung des Prüfungsgebietes »Abschlussarbeit« durch die Prüfungskommis-
sion ist innerhalb von vier Wochen nach negativer Beurteilung eine neue Themenstellung festzulegen. 
Die zuständige Schulbehörde hat dem Thema innerhalb einer Woche zuzustimmen oder unter Setzung 
einer Nachfrist die Vorlage eines neuen Themas zu verlangen. Die Zeiträume für die Abgabe der schrift-
lichen Arbeit im Falle der Wiederholung der Abschlussarbeit sind die erste Unterrichtswoche, die ersten 
fünf Unterrichtstage im Dezember und die letzten fünf Unterrichtstage im März.

Nichtbeurteilung des Prüfungsgebietes »Abschlussarbeit«:
Wird eine Abschlussarbeit wegen vorgetäuschter Leistungen nicht beurteilt, dann ist innerhalb von 
vier Wochen eine neue Themenstellung festzulegen. Die zuständige Schulbehörde hat dem Thema in-
nerhalb einer Woche zuzustimmen oder unter Setzung einer Nachfrist die Vorlage eines neuen Themas 
zu verlangen. Die Zeiträume für die Abgabe der schriftlichen Arbeit im Falle der Wiederholung der 
Abschlussarbeit sind die erste Unterrichtswoche, die ersten fünf Unterrichtstage im Dezember und die 
letzten fünf Unterrichtstage im März.

Nichtabgabe der Abschlussarbeit:
Gibt ein Prüfungskandidat / eine Prüfungskandidatin die Abschlussarbeit nicht zum vorgegebenen 
Termin ab, dann darf auch keine Präsentation und Diskussion erfolgen. Der Antritt zu allen weiteren 
Prüfungsgebieten ist möglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung erfüllt sind.  
Das Prüfungsverfahren bleibt offen (keine Gesamtbeurteilung, kein AP-Zeugnis). Die Abschlussarbeit 
kann frühestens beim nächstmöglichen Termin gemäß § 36 Abs. 2 Z 3 SchUG abgegeben werden. 

Abschlussarbeit bei Wiederholung der Abschlussklasse: 
Ein Schüler/eine Schülerin ist beim Eintritt in die Abschlussklasse von Amts wegen zum Prüfungsgebiet 
Abschlussarbeit zugelassen. Im Falle, dass die Abschlussklasse nicht erfolgreich abgeschlossen wird, ist 
der Schüler/die Schülerin jedenfalls berechtigt, das Prüfungsgebiet »Abschlussarbeit« mit der Präsen-
tation und Diskussion abzuschließen. Die Leistungen des Kandidaten/der Kandidatin sind auf deren/ 
dessen Antrag in einem Zeugnis zu beurkunden.

Hinweis:

Ergebnisse von Unter-
richtsprojekten dürfen 
in die Abschlussarbeit 
einbezogen werden; die 
Unterrichtsprojekte als 
solche sind nicht Teil der 
Abschlussarbeit und dür-
fen daher nicht in deren 
Beurteilung einbezogen 
werden.
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1.5   Klausurprüfungen

1.5.1  Deutsch (180 Minuten), nicht standardisiert

Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung muss mindestens zwei voneinander unabhängige Aufgaben enthalten  (§ 14 Abs. 
1 PrO). Im Gegensatz zur standardisierten Klausurprüfung aus »Deutsch« im Rahmen der Reife- und 
Diplomprüfung gibt es bei der betreffenden, nicht standardisierten Klausurprüfung im Rahmen der 
Abschlussprüfung keine Wahlmöglichkeit; es müssen somit alle Aufgaben bearbeitet werden.

Gemäß § 14 Abs. 1 PrO »haben die Aufgabenstellungen einen eindeutigen Arbeitsauftrag (Aufgaben) 
zu enthalten. Sie dürfen im Unterricht nicht so weit vorbereitet worden sein, dass ihre Bearbeitung 
keine selbstständige Leistung erfordert; hingegen müssen die Arbeitsformen im Unterricht ausreichend 
geübt worden sein. Die Verwendung praxisüblicher Hilfsmittel ist vorzusehen.«

Die Aufgabenstellung muss
→ unterschiedliche Textsorten enthalten.
→ als Grundlage Textbeilagen (fiktionale oder nichtfiktionale Texte, lineare und/oder nichtlineare Texte) 
vorsehen, die bearbeitet werden müssen.
→ handlungsorientiert, klar und verständlich formuliert werden.
→ das Anforderungsniveau durch Operatoren darstellen.

→ Die Aufgabenstellung soll in konkretem Zusammenhang mit der Lebens-, beruflichen oder gesellschaft-
lichen Realität der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen stehen.

Bei der Aufgabenstellung soll als Orientierungshilfe für den Kandidaten/die Kandidatin ein Richtwert 
für den Mindestumfang (Anzahl der Wörter) gegeben werden.

Organisatorisches / Durchführung
→ Wenn zwei Klassen am selben Schulstandort, die vom selben Lehrer/derselben Lehrerin unterrichtet 
wurden, zur selben Zeit (Tag und Stunde) die betreffende Klausurarbeit ablegen, kann eine Aufgaben-
stellung für beide Klassen eingereicht werden.
→ Eine Ausfertigung in handschriftlicher Form und ein am PC geschriebener Text sind als gleichwertig 
zu sehen. Die Klausurprüfung am PC setzt voraus, dass auch die Schularbeiten wenigstens zum Teil am 
PC geschrieben wurden.
→ Die Nutzung des PCs ist für Legastheniker vorteilhaft.

Hinweise zur Durchführung am PC:
→ Die Abschlussprüfung ist auf schuleigenen PCs zu schreiben.
→ Die Nutzung des Internets ist nicht zulässig.
→ Die Nutzung eines elektronischen Rechtschreibprüfungsprogramms ist parallel zur Benützung eines 
Wörterbuchs zulässig (Autokorrekturprogramme sind unzulässig!).
→ Der Kandidat/die Kandidatin ist aufzufordern, die Datei regelmäßig zu sichern.
→ Der Ausdruck erfolgt durch den Kandidaten/die Kandidatin auf gestempeltem Papier bei der Abgabe. 
Korrekturausdrucke vor dem beurteilungsrelevanten »Letztausdruck« sind dem Kandidaten/der Kandi-
datin zu ermöglichen.
→ Der Kandidat/Die Kandidatin muss spätestens vor Beginn der Arbeitszeit über die formalen Kriterien, 
die der Prüfer/die Prüferin vorgibt (z.B.: Kopf- und Fußzeilen, Seitennummerierung, Zeilenabstand, 
Schriftgröße,…), informiert werden.
→ Die Durchführung am PC bedingt keine Veränderung hinsichtlich des erforderlichen Umfangs der Arbeit.
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Beurteilung:
Grundsätzlich gilt § 38 Abs. 1 SchUG iVm § 18 Abs. 2 – 4 SchUG und § 14 Abs. 1 – 6 LBVO.
Die Gewichtung der einzelnen Teilaufgaben ist dem Kandidaten/der Kandidatin zu Beginn mitzuteilen.

In die Beurteilung fließen folgende Kriterien ein:
→ Inhalt (Erfassen und inhaltliches Umsetzen der Aufgabenstellung, sachliche Richtigkeit, 
    Ansätze zur Eigenständigkeit der Leistung)
→ Gliederung/Textstruktur (funktionsgerechte, logisch-formale Struktur)
→ Stil/Ausdruck (aufgabenadäquates Einsetzen sprachlicher Mittel)
→ normative Sprachrichtigkeit (Orthografie, Grammatik, Zeichensetzung)

Der Beurteilungsantrag besteht aus EINER Note, die schriftlich begründet werden muss 
(Erläuterung der Stärken und Schwächen der Arbeit).

Wenn die schriftliche Klausurprüfung im Prüfungsgebiet »Deutsch« mit »Nicht genügend« beurteilt 
wurde, kann der Kandidat/die Kandidatin auf dessen/deren Antrag eine mündliche Kompensations-
prüfung ablegen.

1.5.2  Fachklausur (480 Minuten), nicht standardisiert

Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung muss mindestens zwei voneinander unabhängige Aufgaben enthalten 
(§ 14 Abs. 1 PrO).
Gemäß § 14 Abs. 1 PrO »haben die Aufgabenstellungen einen eindeutigen Arbeitsauftrag (Aufgaben) 
zu enthalten. Sie dürfen im Unterricht nicht so weit vorbereitet worden sein, dass ihre Bearbeitung 
keine selbstständige Leistung erfordert; hingegen müssen die Arbeitsformen im Unterricht ausreichend 
geübt worden sein. Die Verwendung praxisüblicher Hilfsmittel ist vorzusehen.«

Beurteilung:
Der Beurteilungsantrag besteht aus EINER Note, die schriftlich begründet werden muss (Erläuterung 
der Stärken und Schwächen der Arbeit).

Das Prüfungsgebiet »Fachklausur« umfasst den Lehrstoff von höchstens zwei Pflichtgegenständen (Zu-
teilungsgegenstände), die im Gesamtausmaß von mindestens vier Wochenstunden in den letzten vier 
Semestern unterrichtet wurden. Es muss in jedem Fall zumindest ein fachpraktischer Pflichtgegenstand 
(zB WEPT, BPPT) zugeteilt werden.
Der zugeteilte Pflichtgegenstand / Die zugeteilten Pflichtgegenstände ist / sind vom Schulleiter oder 
der Schulleiterin innerhalb der ersten drei Wochen der letzten Schulstufe durch Anschlag in der Schule 
bekanntzumachen.

→ In allen Fachrichtungen, deren Lehrplan einen den vorstehend angeführten Kriterien für die Wochen-
stundenzahl entsprechenden fachpraktischen Pflichtgegenstand (zB WEPT, BPPT) aufweist, soll aus-
schließlich dieser dem Prüfungsgebiet »Fachklausur« zugeteilt werden. Damit wird einerseits der fach-
praktische Schwerpunkt der Ausbildung betont und andererseits sichergestellt, dass für die mündlichen 
Prüfungen eine ausreichende Anzahl von fachtheoretischen Pflichtgegenständen zur Verfügung steht.
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1.5.3 Organisatorische Hinweise
Die notwendigen Vorkehrungen betreffend die ordnungsgemäße Durchführung der Klausurarbeiten 
obliegen der Verantwortung des Schulleiters / der Schulleiterin. So sind auch Maßnahmen gegen die 
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel zu setzen (z.B. Kontrolle der Wörterbücher, Formelsammlungen). 
Die Errichtung eines Störsenders an einer Schule, um den Missbrauch eines Mobiltelefons zu unter-
binden, ist jedoch nach dem Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I Nr. 70/2003 idgF (TKG 2003), 
nicht zulässig. Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich Prüfungskandidaten / Prüfungskandidatinnen bedient 
haben oder bedienen könnten, sind diesen abzunehmen und nach dem betreffenden Prüfungstermin 
zurückzugeben.
Liegt seitens eines Prüfungskandidaten / einer Prüfungskandidatin eine Störung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Klausurprüfung vor und wird den diesbezüglichen Anordnungen der aufsichtführen-
den Lehrkraft nicht Folge geleistet und ist dadurch der ordnungsgemäße Ablauf der Klausurprüfung ge-
stört, kann dies zum Ausschluss von der weiteren Teilnahme führen. Ein Ausschluss eines Prüfungskan-
didaten / einer Prüfungskandidatin ist nicht notwendigerweise mit einer Nichtbeurteilung verbunden.
 Anders stellt sich die Situation bei Prüfungskandidaten / Prüfungskandidatinnen dar, die durch ihr stö-
rendes Verhalten (z.B. inhaltliche Erörterung einer Frage mit dem Sitznachbarn / der Sitznachbarin) eine 
Leistung vortäuschen. Die vorgetäuschte Leistung wird nicht beurteilt.

1.6 Mündliche Kompensationsprüfung

 Nicht standardisierte mündliche 
 Kompensationsprüfung aus Deutsch 
Bei der Kompensationsprüfung müssen jene Kompetenzen nachgewiesen werden, die auch Gegenstand 
der Klausurprüfung sind. Die Aufgabenstellung für die mündliche Kompensationsprüfung im
nicht standardisierten Prüfungsgebiet „Deutsch“ ist vom Prüfer / von der Prüferin auszuarbeiten. Sie 
hat mindestens zwei voneinander unabhängige Aufgaben zu enthalten und muss der zuständigen 
Schulbehörde im Dienstwege zur Genehmigung vorgelegt werden. Erlaubte Hilfen und Hilfsmittel, die 
aus dem Unterricht bekannt sein müssen, allerdings aber die Eigenständigkeit bei der Erfüllung der 
Aufgaben nicht beeinträchtigen dürfen, sind in der Aufgabenstellung anzuführen.
Die Beurteilung des betreffenden Prüfungsgebietes der Klausurprüfung kann nach Absolvierung einer 
Kompensationsprüfung im besten Fall mit »Befriedigend« festgesetzt werden. Wird die mündliche Kom-
pensationsprüfung nicht in Anspruch genommen, dann ist die negativ beurteilte Klausurprüfung zu 
wiederholen, wobei die gesamte Beurteilungsskala offen steht. Die mündliche Kompensationsprüfung 
ist nicht öffentlich.

Die nachzuweisenden Kompetenzen sind:
→ Lesekompetenz
→ Argumentationskompetenz
→ Analyse- und Interpretationskompetenz
→ Sprachbewusstsein

Aufbau der Kompensationsprüfung:
→ Für die Aufgabenstellung gelten sinngemäß die Bestimmungen der Klausurprüfung gemäß § 14 PrO.
→ Die Aufgabenstellung enthält eine bzw. mehrere Textbeilagen.
→ Sie beinhaltet die Anforderungsbereiche Rezeption, Reproduktion sowie Transfer und Reflexion. Bei 
der Formulierung der Teilaufgaben kommen sinngemäß jene Operatoren zur Anwendung, die auch bei 
der Klausurprüfung einzusetzen sind.
→ Eine der Teilaufgaben ist nach Möglichkeit in einen situativen Kontext eingebettet.

Als Unterstützung zur Bewertung und Beurteilung ist der Beurteilungsraster der zentralen Kom-
pensationsprüfung in Deutsch (BHS) heranzuziehen, wobei das Bildungsziel der Fachschule zu-
grunde zu legen ist.

ACHTUNG: 
Wenn die Klausurprü-
fung im Prüfungsgebiet 
»Fachklausur« mit »Nicht 
genügend« beurteilt 
wurde, kann der Kandidat/
die Kandidatin auf dessen/
deren Antrag die Klausur-
prüfung höchstens drei 
Mal wiederholen. 
Eine mündliche 
Kompensationsprüfung 
im Prüfungsgebiet 

„Fachklausur“ ist nicht 
zulässig!
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1.7 Mündliche Prüfungen

1.7.1 Themenbereiche
Für alle Pflichtgegenstände, die mündlichen Prüfungsgebieten zugeordnet werden, sind Themenberei-
che zu definieren, die die Grundlage für die Entwicklung konkreter Aufgabenstellungen bilden.

Die festgelegten Themenbereiche sind bis spätestens Ende November der letzten Schulstufe für alle 
Prüfungsgebiete der mündlichen Prüfung gemäß § 79 SchUG kund zu machen.
Die Festlegung der Themenbereiche erfolgt auf einer von der Schulleitung einzuberufenden Konferenz 
der jeweiligen Fachlehrer / innen der Prüfungsgebiete.

Unter Fachlehrern / Fachlehrerinnen (vgl. § 70 Abs. 1 SchOG) werden die Lehrpersonen verstanden, die 
entweder die Lehrbefähigung für einen bestimmten Unterrichtsgegenstand besitzen (unabhängig da-
von, ob sie diesen Unterrichtsgegenstand auch unterrichten) oder – ohne Lehrbefähigung – diesen 
Unterrichtsgegenstand im entsprechenden Schuljahr (z.B. mit Sondervertrag) unterrichten. Alle Fach-
lehrer / Fachlehrerinnen sind somit Mitglieder der (Fach)lehrer / innenkonferenz (zur Festlegung der 
Themenbereiche gemäß § 37 Abs. 2 Z 4 SchUG).

Die Anzahl der festgelegten Themenbereiche muss den lehrplanmäßig vorgesehenen Wochenstunden 
des Pflichtgegenstandes / der Pflichtgegenstände angemessen sein sowie alle Lehrplanbereiche abde-
cken. Von der Nennung einer konkreten Anzahl der Themenbereiche wird bewusst Abstand genommen, 
da diese von Prüfungsgebiet zu Prüfungsgebiet naturgemäß variieren wird.

→ Es wird jedoch empfohlen, aus dem Bereich der allgemeinen Pflichtgegenstände möglichst breite, vor-
zugsweise schulweit – zumindest aber abteilungsweit – gültige Themenbereiche zu definieren. Im Be-
reich der fachtheoretischen Pflichtgegenstände sind für alle Klassen einer Fachrichtung gemeinsame, 
den Bildungsstandard umfassende Themenbereiche zu definieren; eine Differenzierung zwischen Pa-
rallelklassen kann im Falle unterschiedlicher Ausbildungsschwerpunkte bzw. schulautonomer Schwer-
punktsetzungen nur durch zusätzliche Themenbereiche vorgenommen werden.

Die Prüfer / innen haben für jeden Themenbereich eine ausreichende Anzahl von konkreten Aufga-
benstellungen auszuarbeiten. Die Koordination der Fachlehrer / innen untereinander über die Klassen 
hinweg ist dafür unbedingt erforderlich.

1.7.2 Anforderungen an die Aufgabenstellungen
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Aufgabenstellungen sind die in den jeweiligen Lehrplänen 
definierten Lernergebnisse.
Die Aufgabenstellung für die mündlichen Prüfungen hat jedenfalls von einer konkreten Problemstel-
lung auszugehen, dem Prinzip der Kompetenzorientierung zu entsprechen und einen eindeutigen Ar-
beitsauftrag zu enthalten. Sie muss sowohl Reproduktions- als auch Transferleistungen ermöglichen.

Die Aufgabenstellung kann in voneinander unabhängige Aufgaben gegliedert werden.

Die kompetenzorientierte Aufgabenstellung hat so zu erfolgen, dass die Lösung eine eigenständige 
Leistung erfordert und nicht eine bloße Reproduktion von gelernten Inhalten darstellt. Deshalb sind 
ausschließlich Stichworte (z.B.: »Biegebeanspruchung«, »Schutzmaßnahmen«, »Barockbauten«, …) als 
Aufgabenstellung jedenfalls unzulässig.
→ Es empfiehlt sich, die Aufgabenstellung in ein konkretes situatives Umfeld einzubetten.

Zielsetzung ist es, den Kandidaten / die Kandidatin zu eigener Denkleistung herauszufordern und über 
die bloße Wissensreproduktion hinaus zu gehen.

Hinweis:

Werden die Kandida-
ten / Kandidatinnen einer 
KLasse organisatorisch als 
getrennte Vormittags- und 
Nachmittagsgruppen 
geprüft, können am 
Vormittag ausgegebene 
Aufgabenstellungen 
durchaus am Nachmittag 
nochmals ausgegeben 
werden. Damit soll 
sichergestellt werden, dass 
für alle Themenbereiche 
bis zum Schluss der 
Prüfungen entsprechende 
Aufgabenstellungen zur 
Verfügung stehen.
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1.7.3 Durchführung
→ Der Prüfer / Die Prüferin hat für jeden Themenbereich eine entsprechende Anzahl von 
 Aufgabenstellungen inklusive allfälliger Beilagen auszuarbeiten und bis spätestens 3 Tage vor 
 Beginn der Prüfung beim Direktor / bei der Direktorin bzw. beim Abteilungsvorstand / der 
 Abteilungsvorständin in doppelter Ausfertigung abzugeben.
→ In der unterrichtsfreien Zeit vor der mündlichen Prüfung stehen zur Prüfungsvorbereitung in 
 Arbeitsgruppen bis zu vier Unterrichtseinheiten pro Prüfungsgebiet zur Verfügung, um 
 die Kandidaten / Kandidatinnen mit exemplarischen prüfungsrelevanten Kompetenzanforderungen 
 und dem Prüfungsmodus vertraut zu machen.
→ Eine Übersicht über alle von den (Fach)lehrer / innenkonferenzen für die jeweiligen Prüfungsgebiete  
 festgelegten Themenbereiche sind dem Vorsitzenden / der Vorsitzenden zu Beginn des Prüfungstages  
 vorzulegen.
→ Der Vorsitzende/die Vorsitzende hat alle Themenbereiche des jeweiligen Prüfungsgebietes dem 
 Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatinnen in verdeckter Form vorzulegen (§ 21 Abs. 2 PrO)
→ Der Kandidat / Die Kandidatin hat zwei der für das Prüfungsgebiet festgelegten Themenbereiche 
 zu ziehen. Einer dieser beiden Themenbereiche wird von ihm / ihr gewählt.
→ eine konkrete Aufgabenstellung aus dem gewählten Themenbereich inklusive allfälliger Beilagen 
 wird dem / der Vorsitzenden »vom Prüfer oder von den Prüfern« (§ 37 Abs. 2 Z 4 SchUG i.V.m. § 23  
 Abs. 3 PrO) zur Genehmigung vorgelegt. Nach erfolgter Genehmigung wird die Aufgabenstellung 
 dem Kandidaten / der Kandidatin ausgehändigt.
→ Den Kandidaten / Kandidatinnen ist eine der Aufgabenstellung angemessene Vorbereitungsfrist 
 von mindestens 20 Minuten einzuräumen.
→ Die mündliche Prüfung ist in Form eines Prüfungsgespräches zu führen, wobei darauf zu achten ist, 
 dass die Sachverhalte der Aufgabenstellung ausgeführt, argumentiert und situationsadäquat 
 diskutiert werden.
→ Ausschließlich monologische Ausführungen durch den Prüfungskandidaten / die Prüfungskandidatin  
 sind nicht zulässig.
→ Der Prüfer / Die Prüferin ist verpflichtet, im Verlauf des Prüfungsgespräches auf Fehler unmittelbar 
 hinzuweisen.
→ Für jede mündliche Teilprüfung ist nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die Gewinnung einer sicheren 
 Beurteilung erforderlich ist. Die Prüfungsdauer darf jedoch dabei 10 Minuten nicht unterschreiten 
 und 20 Minuten nicht überschreiten.
→ Prüfer/in und Besitzer/in bzw. die beiden Prüfer/innen haben nach Beratung 
 einen begründeten Beurteilungsvorschlag vorzulegen.

1.7.4 Fremdsprachenanteil
Auf Wunsch des Kandidaten / der Kandidatin besteht die Möglichkeit, im Einvernehmen mit
dem Prüfer / der Prüferin mündliche Teilprüfungen in der lebenden Fremdsprache abzuhalten.
Mangelnde Kenntnisse in der Fremdsprache haben bei der Beurteilung der Leistungen außer Betracht
zu bleiben. Bei Kandidaten / Kandidatinnen, die ihre Fachkompetenz wegen der Anwendung der
Fremdsprache nicht adäquat zum Ausdruck bringen können, ist die Prüfung in der Unterrichtssprache
fortzusetzen.
Die vollständige Ablegung einer Prüfung in einer lebenden Fremdsprache ist im Abschlussprüfungzeug-
nis beim betreffenden Prüfungsgebiet zu vermerken.

Hinweis:

Die mündlichen 
Prüfungen sind öffentlich, 
nicht jedoch die anschlie-
ßenden zugehörigen 
Beurteilungskonferenzen.

Hinweis zur 
mündlichen Prüfung:

Vorbereitung: 
mindestens 20 Minuten

Prüfung: 
mindestens 10 Minuten, 
höchsten 20 Minuten
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1.7.5  Prüfungsgebiete
Die mündliche Prüfung gemäß § 29 Abs. 1 PrO umfasst

→  eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet »Schwerpunktkolloquium«
→  eine mündliche Teilprüfung nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten 
 im Prüfungsgebiet 
 → »Fachkolloquium« oder
 → »Wirtschaftsrechtlich-betriebstechnisches Kolloquium«

Schwerpunktkolloquium (§ 29 Abs. 2 PrO)
Das Prüfungsgebiet »Schwerpunktkolloquium« umfasst den Lehrstoff von höchstens zwei Pflichtge-
genständen aus dem Fachbereich (Zuteilungsgegenstände), die in den letzten vier Semestern in einem
Gesamtausmaß von mindestens vier Wochenstunden unterrichtet wurden.
→ Jener fachtheoretische Pflichtgegenstand, der allenfalls auch dem Prüfungsgebiet »Fachklausur«
zugeteilt wird, soll nicht dem Prüfungsgebiet »Schwerpunktkolloquium« zugeteilt werden.
Der zugeteilte Pflichtgegenstand/Die zugeteilten Pflichtgegenstände ist/sind von der Schulleiterin
oder vom Schulleiter innerhalb der ersten drei Wochen der letzten Schulstufe durch Anschlag in der
Schule bekanntzumachen.

Fachkolloquium, Wirtschaftsrechtlich-betriebstechnisches Kolloquium (§ 29 Abs. 3 PrO)
Sowohl das Prüfungsgebiet »Fachkolloquium« als auch das Prüfungsgebiet »Wirtschaftsrechtlich-
betriebstechnisches Kolloquium« umfasst jeweils nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des
Prüfungskandidaten den Lehrstoff von höchstens zwei Pflichtgegenständen aus dem Fachbereich, die
in den letzten vier Semestern in einem Gesamtausmaß von mindestens drei Wochenstunden unterrichtet
wurden. Die gewählten Pflichtgegenstände dürfen nicht Gegenstand des Prüfungsgebietes
»Schwerpunktkolloquium« sein.
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1.8 Organisatorisches
→ Aufgrund der Möglichkeit, Aufgabenstellungen aus einem Themenbereich bei einer Einteilung in Halbtage 

sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag zu vergeben, wird bei mehr als sechs Kandidaten / Kandi-
datinnen empfohlen, den Prüfungstag in Halbtage zu teilen. Jeder Halbtag ist dabei mit einer Konferenz 
abzuschließen. Bei der Erstellung des Zeitplans für die mündlichen Prüfungen ist von einer maximalen 
Anzahl von 18 Einzelprüfungen pro Halbtag auszugehen.

für Schulleiter / innen bzw. Abteilungsvorstände / Abteilungsvorständinnen:
→ Bekanntgabe der Zuteilungsgegenstände aus dem Prüfungsgebiet Schwerpunktkolloquium 
 innerhalb der ersten drei Wochen der letzten Schulstufe durch Anschlag
 an der Amtstafel
→ Verordnung der festgelegten Themenbereiche bis spätestens Ende November der letzten
 Schulstufe für alle Prüfungsgebiete der mündlichen Prüfung
→ rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Vorsitzenden / der Vorsitzenden unter Vorlage folgender 
 Informationen und Unterlagen:
  → Bekanntgabe des Prüfungstages, Prüfungsortes und der Prüfungszeiten
  → Liste der Kandidaten / Kandidatinnen
  → Prüfungseinteilung
  → Protokoll der Klausurkonferenz
  → Notenübersicht der Abschlussklasse
  → Zeugnismuster
→ vorzulegende Unterlagen am Tag der mündlichen Prüfung:
  → Prüfungsübersicht
  → Zeitplan
  → Protokoll der Klausurkonferenz samt Beilagen
  → Jahresnotenübersicht der Abschlussklasse
  → Übersicht über die Themenbereiche der einzelnen Prüfungsgebiete
  → Aufgabenstellungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
  → Klausurarbeiten inkl. schriftlicher Notenbegründungen
  → Abschlussarbeiten inkl. schriftlicher Notenbegründungen
→ während der Prüfungen ist organisatorisch auf Folgendes zu achten:
  → Verwendung einheitlicher Prüfungsformulare (siehe Abschnitt 4), 
   die vollständig ausgefüllt vorzulegen sind
  → ständige Anwesenheit der jeweiligen Prüfungskommission

für Prüfer / innen:
→ Information der Kandidaten / Kandidatinnen über Prüfungsablauf und Prüfungsmodalitäten; 
 Hinweis auf anlassgemäße Kleidung
→ Abgabe der ausformulierten Aufgabenstellungen in zweifacher Ausfertigung inklusive 
 notwendiger Beilagen – den verordneten Themenbereichen zugeordnet – spätestens drei Tage 
 vor dem ersten Prüfungstag beim Schulleiter / bei der Schulleiterin bzw. beim zuständigen 
 Abteilungsvorstand / bei der zuständigen Abteilungsvorständin
→ im Falle der negativen Beurteilung eines Prüfungsgebietes: 
 Begründung auf dem Prüfungszettel bzw. im Katalog.



23

2 Terminübersicht 
 und Zuständigkeiten 

2.1 Jahresübersicht: Termine für das erstmalige Antreten (Haupttermin)

 2.1.1  Fachschule (4-jährig)

 2.1.1  Fachschule mit Betriebspraktikum (3 1/2-jährig)

2.2 Jahresübersicht: Termine für Prüfungswiederholungen

2.3 Checkliste für die in das Prüfungsgeschehen involvierten Institutionen und Personen
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2.1 Jahresübersicht: 
 Termine für das erstmalige Antreten 
 (Haupttermin)

2.1.1 Abschlussprüfung der Fachschule 
 (4 – jährig)
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2.1.2 Abschlussprüfung der Fachschule 
 mit Betriebspraktikum (3½ – jährig)
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2.2 Jahresübersicht: 
 Termine für Prüfungswiederholungen

Wiederholung der Abschlussarbeit – 
4-jährige Fachschule

Abgabetermine:

Abgabe „1“: innerhalb der ersten Unterrichtswoche

Abgabe „2“: innerhalb der ersten fünf Unterrichtstage im Dezember

Abgabe „3“: innerhalb der letzten fünf Unterrichtstage im März

Wiederholung der Abschlussarbeit – 
3 1/2- jährige Fachschule

Abgabetermine:

Abgabe „4“: innerhalb der letzten Woche im Mai 

Abgabe „1“: innerhalb der ersten Unterrichtswoche

Abgabe „2“: innerhalb der ersten fünf Unterrichtstage im Dezember
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2.3 Checkliste für die in 
 das Prüfungsgeschehen involvierten 
 Institutionen und Personen

Seite 1 von 1

BMB
LSR
SSR

DIR
AV

SF PR BS
KV
LE

K V

Information der Kandidaten/innen über die Abschlussprüfung x 1. Semester der vorletzten Schulstufe 

Festlegung des Abgabetermins der Abschlussarbeit x durch Verordnung gegeben 
Themenfindung x x 2. Semester der vorletzten Schulstufe 

Teambildung x x 2. Semester der vorletzten Schulstufe 

Zuordnung Betreuer / Betreuerinnen x x
innerhalb der ersten 3 Wochen der 
letzten Schulstufe

Einreichung der Themenstellung x x
innerhalb der ersten 3 Wochen der 
letzten Schulstufe

Genehmigung der Themenstellung durch die Schulleitung x
innerhalb der ersten 3 Wochen der 
letzten Schulstufe

Genehmigung der Themenstellung durch die zuständige Schulbehörde bzw. 
Setzung einer Nachfrist zur Vorlage eines neuen Themas

x
innerhalb der ersten 6 Wochen der 
letzten Schulstufe

Erstellung der Abschlussarbeit und Dokumentation der Arbeiten x
letzte Schulstufe außerhalb der 
Unterrichtszeit

Betreuung der Kandidaten / Kandidatinnen und laufende Dokumentation x
letzte Schulstufe außerhalb der 
Unterrichtszeit

Abgabe der Abschlussarbeit: Abgabevermerk (Datum/ Uhrzeit/ Unterschrift 
des Übernehmers) in der Abschlussarbeit und Vermerk im Protokoll

x x
spätestens zu dem jeweils verordneten 
Termin

Präsentation und Diskussion der Abschlussarbeit x x x x x Terminverordnung durch LSR / SSR

Diskussion und Beschlussfassung über die vorgeschlagene Beurteilung der 
Abschlussarbeiten

x x x x
Beurteilungskonferenz für die 
Abschlussarbeit

Protokollerstellung x
Beurteilungskonferenz für die 
Abschlussarbeit

Nachweisliche Bekanntgabe negativer Beurteilungen x
Beurteilungskonferenz für die 
Abaschlussarbeit

Festlegung einer neuen Themenstellung im  Falle einer negativen 
Beurteilung der Abschlussarbeit

x x
innerhalb von 2 Wochen nach negativer 
Beurteilung

Genehmigung der Themenstellung durch die Schulleitung x
innerhalb von 2 Wochen nach negativer 
Beurteilung

Genehmigung der Themenstellung durch die zuständige Schulbehörde bzw. 
Setzung einer Nachfrist zur Vorlage eines neuen Themas

x
innerhalb einer Woche nach Vorlage 
durch die Schulleitung

Terminfestlegung x (x) Verordnung durch LSR / SSR

Festlegung der Zuteilungsgegenstände x

innerhalb der ersten 3 Wochen der 
letzten Schulstufe durch Kundmachung 
in der Schule

Vorbereitung der notwendigen Infrastruktur x

Einreichung der Aufgabenstellung x

Genehmigung der Aufgabenstellung durch die Schulleitung und Vorlage an 
die zuständige Schulbehörde

x Terminvorgabe durch LSR / SSR

Genehmigung der Aufgabenstellung durch die Schulbehörde x

Einteilung der Aufsichtspersonen x

Bekanntgabe der Termine und der Prüfungseinteilung für die 
Klausurarbeiten

x
spätestens 1 Woche vor Beginn der 
Klausurarbeiten

Vollzähligkeit der Kandidaten/Kandidatinnen feststellen x

Öffnung der Kuverts vor 2 Zeugen / Zeuginnen, Ausgabe der 
Aufgabenstellungen

x x

Abgabe der Klausurarbeiten: Abgabevermerk (Datum/ Uhrzeit/ 
Unterschrift) auf der Arbeit und Vermerk im Aufsichtsprotokoll

x x

Korrektur und Beurteilungsvorschlag inklusive schriftlicher Begründung x

Diskussion und Beschlussfassung über die vorgeschlagene Beurteilung der 
Klausurarbeiten

x x x x Klausurkonferenz

Protokollerstellung x

Nachweisliche Bekanntgabe der negativen Beurteilung x

spätestens 1 Woche vor Beginn der nicht 
standardisierten mündlichen 
Kompensationsprüfung

Terminfestlegung x (x) Verordnung durch LSR / SSR

Anmeldung zur mündlichen Kompensationsprüfung x
spätestens 3 Tage nach Bekanntgabe 
der negativen Beurteilung

Durchführung der nicht standardisierten mündlichen 
Kompensationsprüfungen

x (x) x x x x x

Diskussion und Beschlussfassung über die vorgeschlagene Beurteilung des 
Prüfungsgebietes

x x x x am jeweiligen Prüfungstag

Abschlussprüfung – Prozessablauf und Zuständigkeiten

Nicht standardisierte mündliche Kompensationsprüfung (Deutsch)

ABLAUF
Zuständigkeit

  Nicht standardisierte  Klausurarbeit (Deutsch, Fachklausur)

Terminhinweis
Dokumentenhinweis

   Allgemeine Information über die Abschlussprüfung

  ABSCHLUSSARBEIT

  KLAUSURPRÜFUNG
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Seite 1 von 1

BM
B

LSR
SSR

DIR
AV

SF PR BS
KV
LE

K V

Terminfestlegung x (x) Verordnung durch LSR / SSR

Festlegung der Zuteilungsgegenstände x

innerhalb der ersten 3 Wochen der 
letzten Schulstufe durch Kundmachung 
in der Schule

Fachkonferenzen zur Festlegung der Themenbereiche für die 
Prüfungsgegenstände 

x
bis spätestens 30. November
der letzten Schulstufe

Kundmachung der Themenbereiche für die Prüfungsgegenstände x
bis spätestens 30. November
der letzten Schulstufe

Anmeldung zur Teilprüfung im Wahlbereich x
in der ersten Schulwoche nach den 
Weihnachtsferien

Prüfungseinteilung (Tage/ Halbtage) x
spätestens eine Woche vor Beginn der 
Prüfungen

Information des / der Vorsitzenden über den Terminplan und die 
Prüfungsorganisation

x

Vorbereitung der konkreten Aufgabenstellungen für die jeweiligen 
Themenbereiche durch den Prüfer / die Prüferin in ausreichender Anzahl 
und Abgabe beim Abteilungsvorstand / bei der Abteilungsvorständin bzw. 
beim Direktor / der Direktorin

x
bis spätestens 3 Tage
vor dem Beginn der Prüfung

Vorkonferenz mit Protokoll x x x x x

Vorstellung der Kandidaten / Kandidatinnen x

Einführung der Kandidaten / Kandidatinnen in den Prüfungsablauf x x

Feststellung der Prüfungsbereitschaft (namentlicher Aufruf) x

Aufruf des Kandidaten / der Kandidatin zur Vorbereitung x

Verdeckte Vorlage der Themenbereiche durch den Vorsitzenden / die 
Vorsitzende

x

Verdeckte Ziehung von zwei Themenbereichen und davon Auswahl eines 
Themenbereiches

x

Dokumentation des gewählten Themenbereiches im AP-Katalog x x

Vorlage einer dem gewählten Themenbereich zugeordneten 
Aufgabenstellung inklusive aller Beilagen

x

Prüfung / Genehmigung und Ausgabe der Aufgabenstellung durch den 
Vorsitzenden / die Vorsitzende

x

Zuteilung eines Vorbereitungsplatzes x x

Aufruf des Kandidaten / der Kandidatin zur Prüfung x

Durchführung der Prüfung x x x x x

Vorlage des Beurteilungsvorschlages (Begründung bei negativer Beurteilung 
- Vergleich der Leistung mit erwarteten Inhalten)

x x

Protokollierung im AP- Katalog x

Schlusskonferenz: Prüfungs(halb)tag mit Protokoll x

Vortrag der Beurteilungsvorschläge aus dem AP- Katalog x

Beurteilung: Diskussion und Beschlussfassung x x x x

Entscheidung über die Gesamtbeurteilung x

Feedback an die Kommissionsmitglieder x

Feedback an den Vorsitzenden x x x x

Bekanntgabe der Gesamtbeurteilung an
die Kandidaten/Kandidatinnen (je Prüfungshalbtag)

x

Zeugnisausfertigung x

Zeugnisüberprüfung (x) x x

Unterschriften Abschlussprüfungszeugnis x x x

Entscheidungen drucken x

Entscheidungen unterschreiben x

Katalog überprüfen und abzeichnen x

Meldung der Prüfungsergebnisse an den LSR/SSR x
unmittelbar nach Abschluss
der Prüfungen

  MÜNDLICHE PRÜFUNG

ABLAUF
Zuständigkeit

Terminhinweis

VORBEREITUNGEN zum Haupttermin

PRÜFUNGSABLAUF

Legende:
BMBF Bundesministerium für Bildung und Frauen
LSR/SSR Landesschulrat / Stadtschulrat für Wien
DIR/AV Direktor/in / Abteilungsvorstand/-vorständin
SF Schriftführer/in
TA Testadministrator/in
PR Prüfer/in bzw. Betreuer/in (Abschlussarbeit)
BS Beisitzer/in 
KV Klassenvorstand
LE Lehrperson
K Kandidat/in
V Vorsitzende/Vorsitzender
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3 Regeln für Zitate 
 und Quellenangaben

 (zusammengestellt nach ÖNORM A2658-1 und A2658-2)

Ein wesentliches Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens ist die Nachvollziehbarkeit der in einer Diplom-
arbeit (fachspezifische Ausarbeitung, Referat etc.) getätigten Aussagen. Werden in einer derartigen 
schriftlichen Arbeit fremde Quellen verwendet, das heißt zitiert bzw. den eigenen Aussagen zugrunde 
gelegt, so sind diese Quellen vollständig und korrekt anzugeben.

Derartige Quellen können zum Beispiel sein:
→ Texte (Bücher, Fachzeitschriften, Produktinformationen, Firmenunterlagen etc.)
→ Filme, Videosequenzen
→ Radiosendungen
→ Unterrichtsinhalte
→ Grafiken (Diagramme, Tabellen etc.)
→ Informationen aus dem Internet
→ persönliche Mitteilungen, z.B. externer Fachexperten

 
Das Quellenverzeichnis ist ein verbindlicher Bestandteil der Diplomarbeit.
 
Zitate
 
Mit Zitaten belegt der Verfasser / die Verfasserin seine / ihre Gedankengänge, Behauptungen und Aus-
sagen. Sie müssen daher kommentiert und in Beziehung zum konkreten Aspekt der Diplomarbeit ge-
setzt werden.

Zu vermeiden sind:

→ zu viele und zu umfangreiche Zitate
→ unnötige Zitate (z. B. technisches Allgemeinwissen)
→ ungenaue und falsche Zitate
→ zu wenige Zitate (sind die Ergebnisse wirklich selbst gefunden und geschrieben worden?)
→ aus ihrem Zusammenhang gerissene Zitate

Zitate sind grundsätzlich wörtliche Übernahmen aus dem Text und durch Anführungszeichen am Anfang 
und am Ende als solche zu kennzeichnen. Es können ganze Sätze, Satzteile oder einzelne Wörter zitiert 
werden. Zitate können als »wörtliches Zitat« oder als »indirektes Zitat« in den eigenen Text eingefügt 
werden.

Das wörtliche Zitat

→ Das Zitat darf nicht willkürlich aus seinem Textzusammenhang gerissen und sinnentstellend 
 wiedergegeben werden.
→ Zitate bis zu zwei Zeilen werden in den eigenen Text eingefügt.
→ Zitate über mehr als zwei Zeilen werden ca. 1cm eingerückt und engzeilig im Blocksatz geschrieben.
→ Die Quellenangabe sollte in beiden Fällen im Anschluss an das Zitat in Klammern angeführt werden.
→ Werden Teile des Textes ausgelassen, so ist das durch Klammern und Auslassungspunkte [...] 
 zu kennzeichnen.
→ Eigene erklärende Anmerkungen, Sinnergänzungen oder Einschübe im Zitat werden mittels eckiger 
 Klammern [mein Kommentar] markiert.

Das Fehlen korrekter 
Quellenangaben (z. B. 
bei Texten, Bilder, Plänen, 
Zeichnungen, Schaltplä-
nen, Beschreibungen etc.) 
kann im Falle der 
Veröffentlichung der 
Diplomarbeit / Abschluss-
arbeit schwerwiegende 
rechtliche Folgen nach 
sich ziehen und gravie-
rende finanzielle Auswir-
kungen (Schadenersatz) 
bewirken.
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Beispiel Langzitat: eingerückt im Blocksatz, Quelle in Kurzform
   „Sie wurde zum ersten Mal 1695 in England Wirklichkeit, als das Parlament auf die Zensur [...] 
   verzichtete. Auf dem Kontinent hat man die Pressefreiheit erst knapp hundert Jahre später 
   [1789 während der Französischen Revolution] verkündet.“ (Killinger 1998, 105)

Beispiel Langzitat aus dem Internet: eingerückt im Blocksatz, Quelle in Kurzform
„Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges ging weitgehend ohne Beteiligung des österreichi-
schen Parlaments über die Bühne der Weltgeschichte.“ (Das Parlament, www.parlament.gv.at, 
19.11.2017)

 
Beispiel Kurzitat im Text: keine Einrückung, kein Blocksatz notwendig, Quelle in Kurzform
Die Pressefreiheit zählt zu den wichtigsten Kennzeichen einer Demokratie. „Sie wurde zum ersten Mal 
1695 in England Wirklichkeit, als das Parlament auf die Zensur [...] verzichtete.“ (Killinger 1998, 105). 
Aber auch heute muss die Pressefreiheit immer wieder verteidigt werden.

Das indirekte Zitat
Der Sinn des Quellentextes darf nicht verändert werden. Indirekte Zitate bleiben ohne
Anführungszeichen im Arbeitstext unter Hinzufügung von (vgl. Autor, Jahreszahl, Seite)
 
Beispiel Indirektes Zitat:
Die Pressefreiheit zählt zu den wichtigsten Kennzeichen einer Demokratie. Sie wurde in England
1695 zum ersten Mal verkündet. Erst viel später, während der Französischen Revolution 1789, wurde sie 
wieder gewährt. (vgl. Killinger 1998, 105)

Vereinfachte Zitierregeln nach ÖNORM
 

1. Werke eines Autors
Nachname, Vorname: Titel. Untertitel. – Verlagsort: Verlag, Jahr.
Nachname, Vorname: Titel. Untertitel. Auflage – Verlagsort: Verlag, Jahr.
 
Beispiele:
Sandgruber, Roman: Bittersüße Genüsse. Kulturgeschichte der Genußmittel. – Wien: Böhlau, 1986.
Messmer, Hans-Peter: PC-Hardwarebuch. Aufbau, Funktionsweise, Programmierung. Ein Handbuch 
nicht nur für Profis. 2. Aufl. – Bonn: Addison-Wesley, 1993.
 

2. Werke mehrerer Autoren
Nachname, Vorname; Nachname, Vorname; Nachname, Vorname: Titel. Untertitel. Auflage – Verlagsort: 
Verlag, Jahr.
 
Beispiel:
Bauer, Leonhard; Matis, Herbert: Geburt der Neuzeit. Vom Feudalsystem zur Marktgesellschaft. – Mün-
chen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988.

3. Sammelwerke, Anthologien, CD-ROM mit Herausgeber
Nachname, Vorname (Herausgeber): Titel. Untertitel. Auflage – Verlagsort: Verlag, Jahr.
Nachname, Vorname: Titel. Untertitel. In: Nachname, Vorname (Herausgeber): Titel.
Untertitel. Auflage – Verlagsort: Verlag, Jahr.
 
Beispiele:
Popp, Georg (Hg.): Die Großen der Welt. Von Echnaton bis Gutenberg. 3. Aufl. – Würzburg: Arena, 1979.
Killik, John R.: Die industrielle Revolution in den Vereinigten Staaten. In: Adams, Willi Paul (Hg.): Die 
Vereinigten Staaten von Amerika.
Fischer Weltgeschichte Bd. 30. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1977.
Killy, Walther (Hg.): Literatur Lexikon. Autoren u. Werke deutscher Sprache. – München: Bertelsmann, 
1999. (Digitale Bibliothek, 2)
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4. Mehrbändige Werke
Nachname, Vorname: Titel. Bd. 3 – Verlagsort: Verlag, Jahr.
 
Beispiel:
Zenk, Andreas: Leitfaden für Novell NetWare. Grundlagen und Installation. Bd. 1 – Bonn: Addison
Wesley, 1990.
 

5. Beiträge in Fachzeitschriften, Zeitungen
Nachname, Vorname des Autors des bearbeiteten Artikels: Titel des Artikels. In: Titel der
Zeitschrift, Heftnummer, Jahrgang, Seite (eventuell: Verlagsort, Verlag).
 
Beispiel:
Beck, Josef: Vorbild Gehirn. Neuronale Netze in der Anwendung. In: Chip, Nr. 7, 1993, Seite 26. – 
Würzburg: Vogel Verlag.
 

6. CD-ROM-Lexika
 
Beispiel:
Encarta 2000 – Microsoft 1999.

7. Internet (Quelle in Langform mit Datum)
Nachname, Vorname des Autors: Titel. Online im Internet: URL: gesamte www-Adresse, Datum.
(Autor und Titel wenn vorhanden, Online im Internet: URL: gesamte www-Adresse, Datum auf jeden 
Fall)
 
Beispiel:
Das Parlament und der Untergang des Habsburgerreiches. Online im Internet: URL: https://www.par-
lament.gv.at/PERK/PARL/HIS/1914-1918/index.shtml, 19.11.2017.
Ben Salah, Soia: Religiöser Fundamentalismus in Algerien. Online im Internet: URL:
»http://www.hausarbeiten.de/cgi-bin/superRD.pl«, 22.11.2000.

 
8. Firmenbroschüren, CD-ROM

Werden Inhalte von Firmenunterlagen verwendet, dann ist ebenfalls die Quelle anzugeben.
 
Beispiel:
Digitale Turbinenregler. Broschüre der Firma VOITH-HYDRO GmbH, 2016.
 

9. Abbildungen, Pläne
Werden Abbildungen aus einer fremden Quelle [z.B. Download, Scannen) in die Diplomarbeit eingefügt, 
so ist unmittelbar darunter die Quelle anzugeben.
 
Beispiel:
Abb. 1: Digitaler Turbinenregler [ANDRITZ HYDRO]
 

10. Persönliche Mitteilungen
 
Beispiel:
Persönliche Mitteilung durch: König, Manfred: Kössler GmbH & Co KG Turbinenbau am 8. März 2016.



→ Vorlagen und Formulare  36

4 Vorlagen und Formulare

Die Vorlagen und Formulare stehen in bearbeitbarer Form auf der qibb-Plattform zum 
Download zur Verfügung:

--> www.qibb.at --> Informationen --> Interne Dokumente --> Abschließende Prüfungen

4.1  Abschlussarbeit

 Titelseite

 Erklärung zur Eigenständigkeit der Arbeit

 Kurzfassung / Abstract

 Betreuungsprotokoll

 Beurteilung der Abschlussarbeit einschließlich Präsentation und Diskussion

 Konferenzprotokoll

4.2 Klausurprüfungen

 Aufgabenstellung (Deutsch, Fachklausur)

 Aufgabenstellung für die mündliche Kompensationsprüfung (Deutsch)

 Konferenzprotokoll

4.3 Mündliche Prüfungen

 Aufgabenstellung („Prüfungszettel“)

 Aufgabenstellung („Prüfungszettel – Sokrates“ und Beilage)

 Konferenzprotokoll
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1.5  Klausurprüfungen

1.5.1 Nicht standardisierte Klausurprüfungen

1.5.1.1  Deutsch (180 Minuten)

Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung muss mindestens zwei voneinander unabhängige Aufgaben enthalten  
(§ 14 Abs. 1 PrO). Im Gegensatz zur standardisierten Klausurprüfung aus »Deutsch« im Rahmen der 


